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Antworten der Stadtverwaltung auf Anfragen von Stadträten nach §9 der GO des Stadtrates 
der LH Magdeburg 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 
Der Oberbürgermeister 22.05.2012 
 
Nach §9 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Stadtrates der LH Magdeburg kann jedes Mitglied 
des Stadtrates an den Oberbürgermeister in den Stadtratssitzungen zwei Anfragen zu 
Angelegenheiten der Stadt und ihrer Verwaltung richten. Nach §9 Abs. 2 kann das Mitglied des 
Stadtrates verlangen, dass die Anfrage binnen eines Monats schriftlich beantwortet wird, wenn 
eine Anfrage nicht sofort mündlich beantwortet werden kann. 
 
1.  Wie wird in der Stadtverwaltung mit dieser Regelung umgegangen? 
 
2.  Gibt es Anfragen, die entsprechend dieser Regelung, außerhalb der Frist von einem 

Monat und gegenwärtig noch nicht beantwortet sind? Wenn ja, warum wurden diese 
Anfragen noch nicht beantwortet? 

 
 
Stellungnahme: 
Zu 1. 
Im Zeitraum vom 01.01.2011 bis zum 31.03.2012 wurden insgesamt 235 Anfragen an die 
Verwaltung gerichtet, von denen 33 mündlich in den jeweiligen Stadtratssitzungen abgehandelt 
werden konnten. Die verbleibenden 202 Anfragen, wurden überwiegend in der von der 
Geschäftsordnung des Stadtrates festgelegten Frist beantwortet. 
 
Zu 2. 
Zum Zeitpunkt der Fragestellung (03.05.2012) standen zwei verfristete Antworten zu den 
Anfragen F0058/12 und F0051/12 aus. 
 
Die Verzögerung der Beantwortung zur F0058/12 war dem Umstand geschuldet, dass zur 
Prüfung der Eigentumssituationen, Grundstückszustände und die Einbindung von 
Querschnittsämtern für diese Anzahl von Grundstücken ein größeres Zeitbudget nötig war. 
Die Stellungnahme der Verwaltung zu dieser Anfrage ist Bestandteil der Tagesordnung der 
Oberbürgermeisterdienstberatung am 22.05.2012. 
Die Verzögerung bei der Beantwortung zur F0051/12 war einem längerfristigen 
krankheitsbedingten Ausfall im zuständigen Bereich geschuldet. 
Die Stellungnahme der Verwaltung war Bestandteil der Tagesordnung der Oberbürgermeister-
dienstberatung am 15.05.2012. 
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